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Bundesamt für Justiz Direktionsbereich Strafrecht Bundesrain 20 3003 Bern



Bern, 11. September 2012



STELLUNGNAHME VON AMNESTY INTERNATIONAL, SCHWEIZER SEKTION BETREFFEND UMSETZUNG VON ART. 121 ABS. 3-6 BV ÜBER DIE AUSSCHAFFUNG KRIMINELLER AUSLÄNDERINNEN UND AUSLÄNDER



Sehr geehrte Damen und Herren



Gestützt auf Ihre Einladung zur Vernehmlassung nimmt Amnesty International, Schweizer Sektion zu den beiden Vorentwürfen (Variante 1 und Variante 2) betr. Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes wie folgt Stellung:



I



Allgemeines



Amnesty International, Schweizer Sektion (AI), lehnt beide Varianten zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes entschieden ab. Variante 2 ist völkerrechtswidrig und verstösst gegen grundlegende Prinzipien der Bundesverfassung (insb. den Grundsatz der Verhältnismässigkeit) sowie gegen internationale Abkommen (namentlich die EMRK, den Uno-Pakt II, die Kinderrechtskonvention und das Freizügigkeitsabkommen). Demzufolge ist Variante 2 insbesondere aufgrund der darin enthaltenen zahlreichen und überaus schwerwiegenden Verstösse gegen Menschenrechtspakte für AI in keiner Weise zu tolerieren und somit ausdrücklich und umfassend abzulehnen. Auch Variante 1 (favorisierte Variante des Bundesrates) weist bedeutende Mängel in Bezug auf die Einhaltung des Völkerrechts und des Verhältnismässigkeitsprinzips auf und ist folglich ebenso abzulehnen.
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II



Zu den einzelnen Teilbereichen der Umsetzung von Variante 2 und 1



1



Variante 2



AI lehnt Variante 2 vollumfänglich ab und begründet diese Position mit der Kommentierung einzelner besonders gravierender Aspekte. Mit Variante 2 soll so weit als möglich ein Ausweisungsautomatismus hergestellt werden. Dabei werden Widersprüche zu fundamentalen rechtsstaatlichen Grundsätzen und zum Völkerrecht in Kauf genommen, was AI als inakzeptabel erachtet. Es besteht insbesondere kein Raum für eine Einzelfallprüfung unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips und des nicht zwingenden Völkerrechts. 1.1



Verstösse gegen das internationale Recht: EMRK und UNO-Pakt II



Materiellrechtlich gesehen kann in einem konkreten Fall eine Ausweisung im Widerspruch zu Art. 8 EMRK stehen, welcher neben dem Recht auf Achtung des Privatlebens insbesondere auch das Recht auf ein Zusammenbleiben der Familie schützt. Durch die Ausweisung eines Familienmitglieds wird nämlich die Fortsetzung des Familienlebens im ausweisenden Staat unmöglich, kann aber unter Umständen auch im Zielstaat unmöglich sein oder eine unverhältnismässige Härte für in der Schweiz sozialisierte schulpflichtige Kinder oder die mit dem Herkunftsland überhaupt nicht vertraute Ehefrau darstellen; umgekehrt kann auch die Verweigerung der Einreise eines Familienmitgliedes oder die unmöglich Ausreise eines Familienmitglieds (beispeilsweise aus gesundheitlichen Gründen) die (Wieder-)Herstellung der räumlichen Familieneinheit verhindern. In beiden Konstellationen ist das von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Familienleben betroffen, was insbesondere dann problematisch erscheint, wenn ein enger Bezug der Familienmitglieder zum ausweisenden Staat besteht. Artikel 13 UNO-Pakt II gewährt dieselben Verfahrensgarantien wie Artikel 1 ZP Nr. 7 zur EMRK. Konkrete materielle Schranken ergeben sich im vorliegenden Kontext insbesondere aus Artikel 17 UNO-Pakt II, welcher den willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriff in das Familienleben verbietet und ebenfalls eine Verhältnismässigkeitsprüfung der entscheidenden Behörden verlangt1. Verletzt ist ferner Art. 12 Absatz 4 UNO-Pakt II: Danach darf niemandem “willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land einzureisen“. Im Fall Stewart v. Kanada stellte der Ausschuss fest, dass der Begriff „sein eigenes Land“ weiter gefasst sei als der Begriff „Heimatstaat“. Die Bestimmung könne auch Ausländer gegen Ausweisungen schützen, welche ihr Leben seit früher Jugend im betreffenden Land verbracht und zum Land ihrer Staatsangehörigkeit kaum Beziehungen haben, falls sie keine Gelegenheit hatten, Bürger des Aufenthaltsstaates zu werden. Unzulässig ist nach dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 4 UNOPakt II jedoch lediglich der „willkürliche“ Entzug des Rechts auf Einreise. Dies erfordert einerseits die Abstützung eines Entscheids auf eine generell-abstrakte Rechtsnorm und andererseits eine umfassende und gebührende Würdigung der entsprechenden Umstände im Einzelfall, welche Variante 2 nicht gewährt. Eine generelle, automatische Ausweisungspflicht ohne Möglichkeit einer individuellen Prüfung der Rechtmässigkeit sowie der Verhältnismässigkeit eines Entscheids ist somit unter dem Gesichtspunkt von Art. 1 ZP Nr. 7 zur EMRK, Art. 8 EMRK sowie den Art. 12 Absatz 4, 13 und 17 UNO-Pakt II unzulässig und kann im konkreten Einzelfall zu einer Verletzung der entsprechenden materiellen Rechte der Betroffenen führen. Demzufolge werden im Bereich des nicht zwingenden Völkerrechts die völkerrechtlich geschützten Menschenrechtsgarantien bei der Anordnung der Landesverweisung nicht berücksichtigt. Diese Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen lehnt AI im Grundsatz ab.
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1.2



Verstösse gegen das internationale Recht: KRK



Die Ausweisung der betroffenen Person bedeutet im Einzelfall auch den Entzug sämtlicher, mit dem Aufenthaltsstatus der ausgewiesenen Person verbundenen Aufenthaltsrechte der Familienmitglieder. Ein solcher Verlust erachtet AI insbesondere für Kinder und Jugendliche in Ausbildung als problematisch. Die Ausweisung der betroffenen Person bedeutet auch eine Verletzung des Familienlebens, insbesondere dasjenige der Kinder. Damit verstösst die Norm nicht nur gegen die Menschenrechte der direkt betroffenen Person, sondern auch gegen die Menschenrechte sämtlicher indirekt betroffenen Personen, insbesondere gegen die Rechte der Kinder. Die KRK hält in Art. 3 als Grundsatz fest, dass bei allen Massnahmen die das Kind betreffen, gleichwohl ob sie von privaten oder öffentlichen Behörden, Gesetzesorganen etc. getroffen werden, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Dies gilt sowohl für die Situation, in welcher ein Kind sich selber strafrechtlich verantwortlich gemacht hat und deshalb auszuweisen wäre, als auch für den Fall, dass die Eltern beziehungsweise die Erziehungsberechtigten des Kindes von der Ausweisungsverpflichtung betroffen wären. AI kritisiert, dass eine automatische Ausweisungspflicht im Einzelfall verhindert, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Im Übrigen hat ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, aufgrund von Art. 10 Abs. 2 KRK das Recht, regelmässige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen. Diese Bestimmung muss im Fall einer Ausweisung des Kindes oder eines Elternteils Beachtung finden, was je nachdem, in welches Land ein Kind oder dessen Eltern auszuweisen wären, zu Problemen führt. Schliesslich bestimmt Art. 40 KRK, dass ein Kind, welches eine Straftat begangen hat, so zu behandeln ist, dass sein Gefühl für die eigene Würde und den eigenen Wert, seine soziale Wiedereingliederung und die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft gefördert werden. Die Sicherstellung der sozialen Wiedereingliederung in der Gesellschaft ist bei einer automatischen Ausweisung schwierig zu erreichen. Aus diesen Gründen lehnt AI die automatische Ausweisung gemäss Variante 2, bei welcher nicht im Einzelfall geprüft werden kann, ob die Rechte des Kindes gewahrt sind, entschieden ab. 1.3



Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips



Nach Art. 73a Abs. 1 VE-StGB erfolgt die Ausweisung von Ausländern unabhängig von der Höhe der Strafe. Diese Norm führt zu einem Ausweisungsautomatismus und verletzt damit insbesondere das Verhältnismässigkeitsprinzip. Der geforderte zwingende Verlust des Aufenthaltsrechts und aller Rechtsansprüche (Art. 73a Abs. 2 VE-StGB) führt dazu, dass die Prüfung der Verhältnismässigkeit behördlicher Massnahmen nicht stattfindet. Diese Norm ist als höchst problematisch einzustufen. Art. 73a Abs. 1 VE-StGB führt dazu, dass auch Personen, die zwar verurteilt worden sind, bei welchen das Gericht aber von einer Strafe abgesehen hat, ausgewiesen werden. Die Entkoppelung von Strafmass und Ausweisung einer Person ist als schwerwiegender Verstoss gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip abzulehnen. Die Ausweisung von Personen, gegen die das Gericht keine oder nur eine geringe Strafe ausgesprochen haben, steht in keinem Verhältnis zu den Handlungen der Person oder der vom Gericht ausgesprochenen Strafe. Als besonders problematisch ist Art. 73a Abs. 1 lit. j VE-StGB in Verbindung mit Art. 115 AuG (Rechtswidriger Aufenthalt) einzustufen. Diese Regelung bedeutet die faktische Abschaffung der bisherigen sog. Härtefallregelung. Diese „versteckte“ Verschärfung verstösst in hohem Masse gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip.



Nach Art. 73a Abs. 1 lit. b VE-StGB führen auch die als weniger schwer einzuordnenden Gewaltdelikte (wie die einfache Körperverletzung) im Fall einer Verurteilung zur Ausweisung. Dies führt dazu, dass auch geringfügige Verstösse gegen das StGB (Bsp. Verkehrsunfall) zu einer Ausweisung führen, was AI aus Gründen der Verhältnismässigkeit ablehnt. Als schwerwiegend unverhältnismässig ist zudem der Ausweisungsautomatismus bei Notwehr- oder Notstandssituationen, wie auch bei bedingt ausgesprochenen Strafen einzustufen. Nach Art. 73a Abs. 1 lit. e VE-StGB sind Zuwiderhandlungen gegen Art. 19 des BetMG mit der Ausweisung zu bestrafen. AI kritisiert, dass damit in unverhältnismässiger Weise auch Bagatelldelikte gegen das BetMG zur zwingenden Ausweisung führen. Nach Art. 73a Abs. 1 lit. k VE-StGB führt der missbräuchliche Bezug von Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeleistungen zu einer zwingenden Landesverweisung. AI lehnt die Bestrafung des missbräuchlichen Bezugs von Sozialversicherungs- oder Sozialhilfeleistungen mit der zwingenden Ausweisung aus Gründen der Verhältnismässigkeit ab. Die bedingungslose Ausweisung einer Person ohne Möglichkeiten zur Überprüfung der persönlichen, als auch der familiären Lage sowie der politischen Lage in dessen Herkunftsgebiet ist insbesondere auch dann als unverhältnismässig einzustufen, wenn der Gesundheitszustand der Person kritisch und die gesundheitliche Versorgung nach der Ausweisung nicht gewährleistet ist. 1.4



Weitere Kritikpunkte zu Variante 2:



- Macht die betroffene Person geltend, dass die Ausschaffung gegen das Non-Refoulement-Gebot verstösst (Art. 25 Abs. 2 und 3 BV), kann die kantonale Vollzugsbehörde die Landesverweisung vorübergehend aufschieben (Art. 73c Abs. 2 VE-StGB). Dabei kritisiert AI, dass weitere Vollzugshindernisse nicht geprüft werden können. Eine Unterbrechung oder eine spätere Aufhebung der Landesverweisung werden nicht in Betracht gezogen, was AI ebenfalls bemängelt. Variante 2 lässt unter anderem offen, ob eine Person, deren Landesverweisung aufgrund des Non-Refoulement-Gebots nicht vollzogen werden kann, gestützt auf Artikel 83 AuG vorläufig aufgenommen werden darf oder nicht.



- Gemäss Art. 73b VE-StGB ist die ausgewiesene Person mit einem Einreiseverbot für die Dauer von 5 bis 15 Jahren zu belegen. Diese Dauer ist eine bedeutende Verschärfung gegenüber den bisherigen Möglichkeiten nach Art. 67 AuG unter bestimmten Voraussetzungen ein Einreiseverbot zu verfügen. Nach geltendem Recht werden nämlich in der Regel Einreiseverbote für eine Dauer von höchstens 5 Jahren verfügt. Für die massive Verschärfung des Einreiseverbots sind keine Gründe erkennbar. Diese ist folglich abzulehnen. - Nach Art. 73c Abs. 4 VE-StGB entscheidet die kantonale Vollzugsbehörde innerhalb von 30 Tagen über Rekurse gegen die Ausweisung. Der Entscheid kann lediglich an das zuständige kantonale Gericht weitergezogen werden, welches endgültig entscheidet. Somit steht der betroffenen Person kein Rechtsmittel an das Bundesgericht offen, was eine bedeutende Einschränkung des rechtlichen Schutzes bedeutet. Angesichts der Härte der Strafe und deren Bedeutung für die betroffene Person und deren Angehörige ist nicht ersichtlich, welche Gründe eine solche Einschränkung der Rechtsmittel rechtfertigen. - Gemäss Art. 73d VE-StGB gehen Art. 73a-73c VE-StGB nicht zwingendem Völkerrecht vor. AI lehnt diese Interpretation des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht entschieden ab und setzt sich dafür ein, dass das Landesrecht sämtliche internationalen Menschenrechtsnormen beachten muss. Diesbezügliche Einschränkungen sind nur auf der Grundlage der nach internationalem Recht anerkannten Rechtfertigungsgründe zulässig.



- Der neue Straftatbestand von Art. 151a VE-StGB erscheint angesichts der bestehenden Strafnorm von Art. 146 StGB (Betrug) als überflüssig. Gründe für eine explizite Aufnahme eines „SozialmissbrauchStraftatbestands“ sind nicht ersichtlich. - Nach Ansicht des EuGH steht das Freizügigkeitsrecht nationalen Bestimmungen entgegen, die von der Annahme ausgehen, dass Angehörige anderer Mitgliedstaaten auszuweisen sind, die wegen bestimmter Delikte zu einer bestimmten Strafe verurteilt worden sind.2 Im Ergebnis verbietet das Freizügigkeitsabkommen die automatische Ausweisung und den Erlass von Einreiseverboten bei freizügigkeitsberechtigten Ausländern, die bestimmte Straftaten verübt haben. Nur eine Verhältnismässigkeitsprüfung im Einzelfall, insbesondere unter Berücksichtigung der familiären Umstände, entspricht den Vorgaben des Freizügigkeitsabkommens. Die Variante 2 ist somit mit dem FZA ebenfalls nicht vereinbar. 2



Variante 1



AI lehnt auch Variante 1 im Grundsatz ab. Auch Variante 1 kann die Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz nicht garantieren (obwohl sie im Gegensatz zur als höchst problematisch einzustufenden Variante 2 den Grundprinzipien und den völkerrechtlichen Menschenrechtsgarantien bis zu einem gewissen Grad (aber dennoch nicht vollumfänglich) Rechnung trägt). Nachfolgend begründet AI die Ablehnung von Variante 1 mit der Kommentierung der bedeutendsten Verstösse gegen das internationale Recht und das Verhältnismässigkeitsprinzip. 2.1 2.1.1



Kritikpunkte Kritik betr. Verletzung Verhältnismässigkeitsprinzip



Gemäss Variante 1 sollen neben dem Non-Refoulement-Gebot (Art. 66d VE-StGB) als Vollzugshindernis namentlich auch das Recht auf Privat- und Familienleben nach Artikel 8 EMRK und Artikel 17 UNO-Pakt II sowie die Garantien der Kinderrechtskonvention (Art. 3 KRK, Art. 9 KRK, Art. 10 Abs. 2 KRK) beachtet werden. Die Landesverweisung darf gemäss Art. 66a Abs. 3 VE-StGB nicht „unzumutbar“ sein, d.h. die Verurteilten dürfen nicht in ihren persönlichen Rechten, welche durch oben erwähnte internationale Menschenrechtsgarantien geschützt sind, in schwerwiegender Weise verletzt werden. Somit wird der Ausweisungsautomatismus durch die (eingeschränkte) Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips (i.e.S.) und durch die völkerrechtlich geschützten Menschenrechtsgarantien begrenzt, was eigentlich positiv zu werten wäre. Jedoch wird mit Blick auf den angestrebten Ausweisungsautomatismus in Kauf genommen, dass dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit und dem Völkerrecht nicht vollumfänglich Rechnung getragen wird, was AI im Speziellen kritisiert. So wird in Bezug auf das Verhältnismässigkeitsprinzip in der Regel ohne Einzelfallprüfung davon ausgegangen, dass die Landesverweisung im öffentlichen Interesse, notwendig und geeignet ist. Dies lehnt AI entschieden ab. Im Massnahmenrecht gilt gemäss Art. 56 ff., insb. Art. 56 Abs. 2 StGB der Grundsatz, wonach der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig sein darf. Die Landesverweisung wird zwar in den meisten Fällen geeignet sein das anvisierte Ziel zu erreichen, d.h. Ausländer an der weiteren Begehung von Straftaten in der Schweiz zu hindern. Probleme stellen sich hierbei jedoch bei der Notwendigkeit der Massnahme. In bestimmten Fällen kann eine weniger einschneidende Massnahme (z.B. eine ambulante Massnahme oder ein Berufsverbot) das genannte öffentliche Interesse ebenso erfüllen. Die Landesverweisung wird insbesondere bei bestimmten Tätern mit einer günstigen Zukunftsprognose nicht notwendig sein. Diesem Aspekt kann 2 Urteil des EuGH vom 7. Juni 2007, Rs. C-50/06, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich der Niederlande, Slg. 2007, I-4383, Rn. 44.



das Gericht bei der Festlegung der Dauer der Landesverweisung jedoch nur unzureichend Rechnung tragen. AI kritisiert diesen Umstand. Die Regelung betr. Wiederholungsfall gemäss Art. 66b VE-StGB führt dazu, dass Ausländer unabhängig von der Höhe der im Einzelfall verhängten Strafe des Landes verwiesen werden können, was AI aufgrund der Tangierung des Verhältnismässigkeitsprinzips ablehnt. Schliesslich wird die Landesverweisung bei geringfügigen Straftaten (aufgrund der abstrakten Strafdrohung und/oder der im Einzelfall ausgefällten Strafe) nicht verhältnismässig i.e.S. sein. Durch die abstrakte Schwere der Taten des Deliktkatalogs und mit der vorgesehenen Mindeststrafe von 6 Monaten soll verhindert werden, dass Bagatelldelikte zu einer zwingenden Landesverweisung führen, wodurch das Verhältnismässigkeitsprinzip bis zu einem gewissen Grad gewahrt werden kann, was AI grundsätzlich begrüsst. Trotzdem kritisiert AI die nicht vollumfassende Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 BV) in Variante 1. 2.1.2



Weitere Kritikpunkte zu Variante 1:



- Gemäss Artikel 83 AuG müssen Personen, die von einer Weg- oder Ausweisung betroffen sind, grundsätzlich vorläufig aufgenommen werden, falls der Vollzug wegen Unmöglichkeit, Unzulässigkeit oder Unzumutbarkeit nicht realisiert werden kann. Vorläufig Aufgenommene verfügen über einen Aufenthaltsstatus, der ihnen gewisse Rechte einräumt (siehe Art. 85 f. AuG). Variante 1 sieht demgegenüber keine vorläufige Aufnahme vor, auch wenn technische Gründe oder das Non-Refoulement-Gebot dem Vollzug entgegenstehen. Der Verfassungstext verlangt, dass von der Landesverweisung betroffene Personen jegliche Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren. Die vorläufige Aufnahme gibt dem Betroffenen zwar kein Recht auf Aufenthalt; sie stellt lediglich eine Ersatzmassnahme für die Zeit dar, in der eine Weg- oder Ausweisung nicht vollzogen werden kann. Sie räumt dem Betroffenen jedoch Rechtsansprüche ein (wie z.B. das Recht auf Familiennachzug nach Art. 85 Abs. 7 AuG), die nicht mit den Zielen der neuen Verfassungsbestimmungen vereinbar sind. Dies hat zur Folge, dass Personen, deren Landesverweisung nicht vollzogen werden kann, vorübergehend ohne rechtlichen Status in der Schweiz verbleiben, was AI grundsätzlich kritisiert. Zudem können sich diese Personen nicht ausweisen, was zu zahlreichen Problemen in ihrem Alltag führt. - Ein Konflikt mit dem FZA und dem EFTA-Übereinkommen ist nicht auszuschliessen, was AI ebenfalls als problematisch erachtet. Diese beiden völkerrechtlichen Verträge verlangen zwar im Wesentlichen eine Verhältnismässigkeitsprüfung, wie sie auch im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK erforderlich ist. Zusätzlich setzen sie jedoch voraus, dass im Einzelfall – und zwar sowohl im Zeitpunkt des Strafurteils, als auch im Vollzugszeitpunkt – eine gegenwärtige und hinreichend schwere Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit besteht. Dieses Erfordernis konnte in Variante 1 nicht erfüllt werden, was AI bemängelt. Aufgrund der aufgeführten Kritikpunkte ist Variante 1 somit ebenso abzulehnen. AI dankt der Bundesrätin und der Bundesverwaltung für die Beachtung der hier vorgebrachten Argumente. Mit freundlichen Grüssen
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ElastiCache/2012 11 15/elasticache gsg 2012 11 15 
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Stellungnahme 

22.10.2012 - ZuschauerausschlÃ¼ssen oder anderen Kollektivstrafen ermÃ¶glicht. Auch innerhalb der Kommission war diese Neuorientierung die wesentliche.










 


[image: alt]





hinrichtungen und todesurteile 2012 - Amnesty gegen die Todesstrafe 

10.04.2013 - ... die Zahlen online unter www.amnesty.org/deathpenalty aktualisieren. ..... HÃ¶he von ______ Euro fÃ¼r das Konto 80 90 100 bei der Bank fÃ¼r ...
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SOS Europe Amnesty 

Einige Kriterien helfen Ihnen, den besten Forex Broker zu finden. ... Der Broker zeigt bereits kleinste VerÃ¤nderungen des Kurses an; Demokonto vorhanden zum ...
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amicus brief - Amnesty International 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, .... including under the International Cove
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3003 Bern 

Auch der Kartoffelanbau â€“ hier wÃ¼rde es sich um eine Hackfrucht handeln - hat bereits die ... Zudem erwartet man vom kÃ¼nftigen Standortkanton eine Aktien-.
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2012/11/16/MEMORIA NOVIEMBRE 2012 656fb843 
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Erlacherhof, Junkerngasse 49 - Wirtschaftsraum Bern - Stadt Bern 

04.08.2014 - Zukunft des Standortes Bern der Berner Fachhochschule (BFH) ... Praktika der Bachelor-Studierenden Ã¼ber die Dozierenden-TÃ¤tigkeit zahlrei-.










 


[image: alt]





Erlacherhof, Junkerngasse 49 - Wirtschaftsraum Bern - Stadt Bern 

04.08.2014 - VerwaltungsrÃ¤tin Zentrum SchÃ¶nberg Demenz- und Palliativcare. â€¢ Holger Baumann,. 031 632 28 01. Vorsitzender GeschÃ¤ftsleitung Inselspital ...
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traumatische texturen der 11 september in 

Are you looking for traumatische texturen der 11 september in deutschen gegenwartsliteratur PDF?. If you are areader who likes to download traumatische ...
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